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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft beantwortet die Kleine Anfrage 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
sowie dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur wie folgt: 
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1. Wie stellt sie sicher, dass Land- und Forstwirte und deren Organisationen früh­
zeitig bei der Planung und beim Bau von Windkraftanlagen beteiligt werden -
und nicht erst im Zusammenhang mit notwendigen Zufahrten, Leitungstrassen 
oder bei der Bereitstellung von ökologischen Ausgleichsflächen? 

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sieht für die Errichtung einer 
Windkraftanlage eine Öffentlichkeitsbeteiligung vor, wenn eine Umweltverträglichkeits­
prüfung durchzuführen ist. Durch die öffentliche Bekanntmachung im amtlichen Veröf­
fentlichungsblatt und im Internet oder den örtlichen Tageszeitungen wird allen Betroffe­
nen die Möglichkeit gegeben, sich vor der Erteilung der Genehmigung zu dem Vorha­
ben zu äußern. 

Soweit Windkraftanlagen in einem vereinfachten immissionsschutzrechtiichen Verfah­
ren genehmigt werden können (insbesondere Einzelanlagen), ist eine Öffentlichkeitsbe­
teiligung nicht vorgeschrieben. Diese ist jedoch auf freiwilliger Basis möglich. Der An­
tragsteller kann beantragen, dass statt des vereinfachten Verfahrens ein förmliches Ver­
fahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird. Über eine dahin gehende Bera­
tung des Antragstellers seitens der Genehmigungsbehörden soll dies erreicht werden, 
um so eine aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. 

Aus Gründen der Akzeptanz wird die Landesregierung bei den Interessenverbänden 
und Investorengruppen dafür werben, dass eine aktive Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger in den Genehmigungsverfahren erfolgt. Sofern der Antragsteller sich dennoch 
gegen das förmliche Verfahren entscheidet, soll ihm die Genehmigungsbehörde nahe¬
legen, aus Gründen der Akzeptanz die Pläne auf kommunaler Ebene in einer Informati­
onsveranstaltung zu präsentieren. 

Um auch im Vorfeld des Genehmigungsverfahren eine möglichst frühzeitige Information 
der Öffentlichkeit über ein geplantes Projekt zu ermöglichen, setzt sich die Landesregie­
rung dafür ein, dass ein Dialog aller Beteiligten vor Ort bereits im Planungsstadium er­
folgt. Öffentliche Informationsveranstaltungen eigenen sich besonders gut für einen di­
rekten Meinungsaustausch. 

In Regional- und Bauleitplanverfähren zur Ausweisung von Standorten für Windkraftan­
lagen besteht für alle Betroffenen die Möglichkeit, sich im Rahmen der jeweiligen ge­
setzlich geregelten umfassenden Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Planentwürfen zu 
äußern. 


